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D ie im Zuge der G ew ährung eines Darlehens zu r F in an zie
rung eines vom sogenannten „D ieselskandal betroffenen 
Fahrzeugs in den Allgem einen G eschäftsbedingungen des 
D arlehensgebers enthaltene Bestim m ung 
„2. A btretung von  sonstigen A nsprüchenD er D arlehensneh

mer tritt ferner hiermit folgende -  gegenwärtige und zukü n fti
ge -  Ansprüche an die Bank ab, die diese A btretung annimmt:
[ . . . ] -  gegen die [ . . .]  [Fahrzeugherstellerin], [...] , gleich aus 
welchem Rechtsgrund. Ausgenom m en von der A btretung 
sind Gew ährleistungsansprüche aus Kaufvertrag des D arle 
hensnehm ers gegen die [ . . .]  [Fahrzeugherstellerin] [ ...] . D er 
D arlehensnehm er hat der Bank auf A nforderung jederzeit die 
N am en  und Anschriften der D rittschuldner m itzuteilen.“ 
unterliegt nach § 307 A bs. 3 Satz 1 B G B  der richterlichen In
haltskontrolle und ist auch im Verkehr mit U nternehm ern ge
mäß § 307 Abs. 1 Satz 1, A bs. 2, §§ 134,400 B G B , § 850b A b s. 1 
Nr. I Z P O  in Verbindung mir § 843 B G B  und in Verbindung 
mit § 9 P rodH aftG , § 843 A bs. 2 bis 4 B G B  unw irksam .......... 281

D as Recht auf eine anderweitige Beförderung zu einem sp äte
ren Zeitpunkt nach A rt. 8 A bs. 1 Buchst, c F luggastrechteV O  
setzt nicht voraus, dass die gewünschte Ersatzbeförderun g in 
zeitlichem Zusam m enhang mit dem  ursprünglich vorgeseh e
nen F lu g  steht...........................................................................................  286

a) A us dem als gesetzliche Folge der Bestellung einer G ru n d 
dienstbarkeit entstandenen Begleitschuldverhältnis kann sich 
ergeben, dass der Eigentüm er des dienenden G rundstücks 
auch eine (deckungsgleiche) Baulast übernehmen muss.
b) E in e solche Verpflichtung setzt unter anderem voraus, 
dass die G runddienstbarkeit nach ihrem Inhalt und U m fan g  
die von einer Bebauung herrührenden N utzungen u m fasst, 
was bei einem uneingeschränkten Geh- und Fahrtrecht re
gelmäßig anzunehm en ist; es ist nicht erforderlich, d ass die 
G runddienstbarkeit zu dem Zw eck bestellt wurde, d ie Be
bauung des herrschenden G rundstücks zu erm öglichen. 296

§ 753a Satz 1 Z P O  ist dahin auszulegen, dass Bevollm ächtigte 
im Sinne des § 79 A bs. 2 Satz 2 N r. 4 Z P O  (in das R ech ts
dienstleistungsregister eingetragene Inkassounternehm er) bei 
der D urchführung der Zw angsvollstreckung wegen G eld fo r
derungen in das bewegliche Verm ögen ihre ordnungsgem äße 
Bevollm ächtigung zum  Em pfang des vom  G erichtsvollzieher 
gepfändeten oder seitens des Schuldners an den G erich ts
vollzieher freiw illig gezahlten G eldbetrags (sog. G e ld em p 
fangsvollm acht) versichern können; des Nachw eises einer 
G eldem pfangsvollm acht durch Vorlage einer entsprechenden 
Vollm achtsurkunde bedarf es in diesen Fällen nicht..................  307



22.
5. VII. 23 
X II Z B 155/20

a) Ein m inderjähriges K ind teilt im  H inblick  auf das P erso 
nalstatut die Flüchtlingseigenschaft seines Elternteils, von 
dem  es die alleinige Staatsangehörigkeit des H erkunftsstaats 
ableitet. H ierzu genügt es, dass die Voraussetzungen nach 
§ 26 A sy lG  vorliegen, die vom  G ericht eigenständig zu prüfen 
sind. Einer Anerkennung durch die zuständige Behörde be
darf es nicht. G leiches gilt für den Ehegatten des Flüchtlings 
jedenfalls dann, wenn beide Ehegatten ausschließlich dieselbe 
Staatsangehörigkeit besitzen.
b) D ie Zuerkennung des subsidiären Schutzes nach § 4 A sy lG  
begründet nicht die A nw endung des deutschen Personalsta- 
ruts.
c) G ibt eine Person nach einem Statutenwechsel zum  deu t
schen N am ensrecht keine Angleichungserklärung gem äß 
Art. 47 E G B G B  ab, so  hat bei ihrer E intragung in einem deu t
schen Personenstandsregister eine objektive A ngleichung zu 
erfolgen.
d) D ie Frist nach § 1617b A bs. 1 Satz  1 B G B  zur N eu b estim 
m ung des N am ens des K indes bei nachträglich begründeter 
gem einsam er elterlicher Sorge ist eine A usschlussfrist. Sie be
ginnt mit A bgabe der Sorgeerklärungen und ist nicht von der 
K enntnis der Eltern abhängig............................................................. 315


